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Würger. Was für eine
Name. Und das für einen hüb-
schen kleinen Singvogel – im
stattlichsten Format als soge-
nannter Großer Grauer Würger
oder Raubwürger gerade mal
amselgroß – der ganz lieblich
flöten kann, wenn er verliebt ist.
Ein Raubwürger sieht ein biss-
chen wie eine kleine Elster aus:
grau, weiß und schwarz mit Au-
genbinde und langem Schwanz
und waagerechter Körperhal-
tung. Auf dieses Bild spielen
auch regionale Namen wie Ber-
gelster, Wildelster oder Kru-
ckelster an. Die deuten zugleich
an, dass der Vogel eher im Berg-
land, in Wäldern, Waldrändern
oder inWindbrüchensiedelt.Bei
uns kommen die nächsten Brut-
bestände im Hochsauerland und
in der Hocheifel vor. Aber wenn
der Winter naht, steigt er herun-
ter zu uns.

Seit Oktober kann man ihm
im Rheinisch-Bergischen Kreis
begegnen, etwa in der Wahner
Heide. Da brütet sonst sein klei-
ner Vetter, der Neuntöter. Aber
der ist seit August, spätestens
September weg, ab nach Afrika.
Dort ist die Konkurrenz groß:
Neben dem ebenfalls im Winter
in die trockenen Tropen auswei-
chenden Schwarzstirnwürger
aus Südosteuropa gibt es da un-
gefähr ein Dutzend einheimi-
scher Würgerarten, die gerade

darauf gewartet haben, ihre Sa-
vannenkäfer mit der europäi-
schen Verwandtschaft zu teilen.
Territorial und revierbezogen
sind sie alle und für Konflikt ist
gesorgt. Aber Gedränge hin und
Futterneid her: Da gibt es eben
Käfer.

Dass der Raubwürger etwas
größer ist, bedeutet nicht nur,
dass er rein thermodynamisch

mit kälterer Witterung besser
zurecht kommt, sondern vor al-
lem, dass er nicht nur auf Käfer
und Heuschrecken angewiesen
ist. Er kann auch Mäuse bezwin-
gen und damit kommt er über
den Winter. Es gibt zwar einiges
Geschiebe,weildieTieredenho-
henNordenundTeilevonOsteu-
ropa doch räumen, aber wer wo-
hin zieht, und wer bleibt, ist
ziemlich unklar. Bis in die 80er
Jahre war auch der Raubwürger
noch ein Brutvogel in der Wah-
nerHeide.WasihnhöherinsMit-
telgebirge vertrieben hat, neben

der Zerstörung seiner ange-
stammten Biotope, könnte die
Klimaverschiebungsein:Eswird
ihm möglicherweise im Tiefland
zu warm, meint mein Vogelex-
perte Thomas Stumpf. Die Wür-
ger sind aufgrund ihrer hohen
Position in der Nahrungskette
recht seltene Geschöpfe, die
auch in guten Zeiten große Ter-
ritorien brauchen: Ein Würger-
paar beansprucht etwa einen
halben Quadratkilometer und
die Reviere überlappen sich
zwar, aber zwischen solchen Re-
vieranhäufungen und dem
nächsten „Würgerdorf“ liegen
große freien Strecken.

Als Bergelstern wurden auch
schon mal die Neuntöter be-
zeichnet, die gar nicht wie eine
Elster aussehen. Sie haben die
typische Würgerhaltung, eher
aufrecht, damit man auf Posten
ist und die Umgebung von der
Warte aus gut nach Beute durch-
mustern kann. Auch der propor-
tional sehr dicke Kopf ist auffäl-
lig, der so groß ist, dass der
Neuntöter ihn beim Schlaf nicht
unterdieFittichesteckt.DieFär-
bung ist anders, viel mehr Braun
im Gefieder und die Geschlech-
ter sind unterschiedlich ge-
zeichnet, anders als bei den gro-
ßen Würgern. Dass beide Arten
im Volksmund oft durcheinan-
der geworfen wurden, hängt
abermiteinergemeinsamenAn-
gewohnheit zusammen, die ih-
nen auch die blutrünstigen Na-

men eingebracht hat: die Zur-
schaustellung ihrer Opfer.

Dabei handelt es sich eigent-
lich um einen schlimmen Ruf-
mord. Wenn man Würger heißt,
hat man ausgespielt. Würger
sind Mörder, sie töten aus Lust,
nicht aus Hunger, suggeriert der
Name. Im Englischen werden sie
auch Metzger-Vögel genannt.
Und sie spießen ihre Beute auf
die Dornen von Büschen: Da
können manchmal ein halbes
Dutzend Mäuse oder 30 Maikä-
ferhängenunddaskanngruselig
wirken. Ist aber nur ein Vorrats-
schrank. Der Würger hingegen
gibt an als Jäger: In der Paa-
rungszeitbauterdieSpießplätze
an der Reviergrenze auf, um
Weibchen zu beeindrucken. Üb-
rigens erwürgt der Würger seine
Beute keineswegs. Er tötet sie
mit heftigen Schnabelhieben
oder mit Nackenbiss. Er nimmt
pingelig sein Essen auseinander,
bevor er es verschlingt. Trotz-
dem hat er das Würger-Stigma
weg.

Große Resonanz fand
das erste ökumenische Weih-
nachtssingen „Sing and pray“
(Singe und bete). Viele singbe-
geisterte Rösrather beteiligten
sich – vor allem junge Leute, die
auch besonders angesprochen
waren. So war die katholische
Kirche St. Nikolaus, die erste
Station der Sing-Aktion, voll be-
setzt. Und das„schon vor Heilig-
abend“, wie Bürgermeister Mar-
cus Mombauer gut gelaunt fest-

stellte. Von St. Nikolaus zogen
die Teilnehmer zu einer Sing-
EinlageaufdemSülztalplatz,be-
gleitet von Jugendfeuerwehr
und Jugendrotkreuz. Dritte und
letzte Station war die evangeli-
sche Versöhnungskirche.

In St. Nikolaus wurden die
Sänger vom Bläserorchester der
Realschule unterstützt, in der
Versöhnungskirche vom Chor
der Realschule und dem Chor
„Young Voices“. Traditionelle

und englische Weihnachtslieder
waren zu hören. Zu der Sing-Ak-
tion eingeladen hatten die Ka-
tholische Kirchengemeinde, die
Evangelische Gemeinde, das Ju-

ze, die Kleine Offene Tür Fors-
bach(K.O.T.)unddasReferatfür
Jugend, Frauen und Männer im
Evangelischen Kirchenkreis
Köln-Rechtsrheinisch. (tr)

Lieblich flötenderWürger
Ein Singvogelmit furchterregendemNamen – Beute wird aufgespießt

Singend von Kirche
zu Kirche
„Sing and pray“ wurde in Rösrath
zur Erfolgsgeschichte bei Jugendlichen

Der Bürgermeister
II. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwäs-
serung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage
(Entwässerungssatzung)
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666),
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. 2016, S.
966), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes
des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I
2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I 2017, S.
2771), in der jeweils geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswas-
sergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art.
1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften
vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,
der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602
ff.), zuletzt geändert durch Art. 23 des Gesetzes zur Änderung wasser- und was-
serverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.),
in der jeweils geltenden Fassung sowie des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
vom 19.02.1987 (BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 5 G des Gesetzes
vom 27.08.2017 (BGBl. I 2017, S. 3295), in der jeweils geltenden Fassung hat der
Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am 18.12.2018 folgende Nach-
tragssatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage beschlossen:

§ 1
Ergänzung des § 7

Abs. 7 Ergänzung in Abs. 7 vor dem letzten Satz:
Die Fördermengen sind zwingend messtechnisch zu erfassen und aufzuzeichnen.
Eine Durchschrift der Aufzeichnungen bzw. eine Aufstellung der Einleitmengen
ist dem Abwasserwerk unaufgefordert nach Beendigung des Einleitvorgangs vor-
zulegen. Im Übrigen wird auf die Vorschriften des § 7 der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässe-
rungssatzung) hingewiesen.

§ 2
Änderung des § 13

Abs. 6 Ergänzung in § 13 Abs. 6 als letzter Satz:
Mit der Zulassung übernimmt die Stadt keine Haftung für eine ordnungsgemäße
Arbeit der Unternehmer.
Abs. 9 Ergänzung in § 13 Abs. 9 als letzter Satz:
Eine Zustimmung nach § 14 wird erst nach Vorlage der Grunddienstbarkeit erteilt.

§ 3
Änderung des § 14

Abs. 4 § 14 Absatz 4 wird wie folgt geändert (Korrektur eines Schreibfehlers):
Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage darf erst erfolgen, wenn die
ordnungsgemäße Bauausführung und Funktionsprüfung gemäß der Selbstüber-
wachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV NRW 2013) nachgewiesen ist.
Abs. 6 § 14 Abs. 6 wird wie folgt geändert und ergänzt:
Die Zustimmung (Entwässerungsantrag) zum Anschluss an die öffentliche Ka-
nalisation wird ungeachtet privater Rechte erteilt. Sie ersetzt nicht die für den
Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlagen nach anderen Rechtsvor-
schriften (z. B. Bau- oder Wasserrecht) erforderliche Genehmigung und hat selbst
auch keinen Genehmigungscharakter. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen
erteilt werden. Durch die Ausstellung der Zustimmung übernimmt die Stadt keine
zivilrechtliche Haftung für die vollständige, fehlerfreie und vorschriftsmäßige Pla-
nung der Grundstücksentwässerung und Ausführung der Anschlussleitung, dies
obliegt dem Fachplaner. Die Zustimmung hat eine Gültigkeit von zwei Jahren und
muss nach Ablauf der Gültigkeit neu beantragt werden.

§ 4
Änderung des § 18

Abs. 1 Ergänzung in § 18 Abs. 1 als letzter Satz:
Im Übrigen sind Angaben über abflusswirksame Flächen zur Berechnung der Nie-
derschlagswassergebühr gemäß § 5 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung
der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke und den An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) vorzulegen.

§ 5
Änderung des § 21

Abs. 1 Einfügung in Absatz 1, Ziffern 4., 13., 14. und 21. wie folgt:
(1) (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

1.–3. wie bisher
4. § 7 Absatz 7
die in das öffentliche Abwassersystem eingeleiteten Fördermengen nicht
unaufgefordert dem Abwasserwerk mitteilt,
aus der bisherigen Ziffer 4 wird Ziffer 5,
aus der bisherigen Ziffer 5 wird Ziffer 6,
aus der bisherigen Ziffer 6 wird Ziffer 7,
aus der bisherigen Ziffer 7 wird Ziffer 8,
aus der bisherigen Ziffer 8 wird Ziffer 9,
aus der bisherigen Ziffer 9 wird Ziffer 10,
aus der bisherigen Ziffer 10 wird Ziffer 11,
aus der bisherigen Ziffer 11 wird Ziffer 12,
13. § 13 Absatz 6 (alte Ziffer 12)
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Ausfüh-
rungsgenehmigung (Kanalanschlussschein) der Stadt herstellt oder ändert,
14. § 14 Absatz 1 (alte Ziffer 12)
die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Reparatur und Sanierung von
Anschlussleitungen an der öffentlichen Abwasseranlage ohne vorherige Zu-
stimmung der Stadt durchführt,
aus der bisherigen Ziffer 13 wird Ziffer 15,
aus der bisherigen Ziffer 14 wird Ziffer 16,
aus der bisherigen Ziffer 15 wird Ziffer 17,
aus der bisherigen Ziffer 16 wird Ziffer 18,
aus der bisherigen Ziffer 17 wird Ziffer 19,
20. § 17 Absatz 4
Mängel bei Abwasseruntersuchungen nach Bekanntgabe nicht unverzüglich
beseitigt,
21. § 18 Absatz 1 Satz 2
Angaben über abflusswirksame Flächen zur Berechnung der Niederschlags-
wassergebühr nicht vorlegt,
aus der bisherigen Ziffer 19 wird Ziffer 22.

§ 6
Inkrafttreten

Die II. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.
Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß §
7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.
Bergisch Gladbach, den 19.12.2018
Lutz Urbach
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG


